
S t a d t    R h e i n e 
Die Bürgermeisterin 
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 
 

Vorlage Nr. 523/07 
 
 

Betreff: 
 

Einleitung des förmlichen Verfahrens gemäß § 3 Abs. 2 
Denkmalschutzgesetz NRW zur Eintragung des Wohnhauses mit 
Arztpraxis Hemelter Straße 4 in die Denkmalliste der Stadt Rheine 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Bau- und Betriebsausschuss 06.12.2007 Berichterstattung 

durch: 
Herrn Kuhlmann 
Herrn Schröer 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
56 Bauordnung und Denkmalschutz 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 
      € 

Eigenanteil 
 
 

 
      € 

Jährliche Folgekosten 
 

 keine 

 
      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 523/07 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Bau- und Betriebsausschuss beschließt die Einleitung eines formellen Verfah-
rens gem. § 3 (2) DSchG NRW zur Eintragung des Wohnhauses mit Arztpraxis, 
Hemelter Straße 4, 48429 Rheine, in die Denkmalliste der Stadt Rheine. 
 
 
Begründung: 
  
Im Sommer d. J. wies der ehrenamtlich Beauftragte für Denkmalpflege der Stadt 
Rheine, Herr Hartmut Klein, die Verwaltung auf 3 Gebäude in der Innenstadt von 
Rheine hin mit der Bitte, diese auf ihren möglichen Denkmalwert zu untersuchen. 
Es handelte sich um die Gebäude Emsstraße 53, Hemelter Straße 6 und Hemelter 
Straße 4 in Rheine. 
 
Unter Mitarbeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe – Amt für Denkmal-
pflege in Westfalen – wurden daraufhin diese Gebäude anhand von Aktenrecher-
chen sowie einer örtlichen Besichtigung auf ihren möglichen Denkmalwert über-
prüft. 
 
Die Vertreter der Stadt Rheine als Untere Denkmalbehörde sowie die Vertreterin 
des Amtes für Denkmalpflege in Westfalen waren sich darin einig, dass die Ob-
jekte Emsstraße 53 und Hemelter Straße 6 aufgrund der in der Vergangenheit 
durchgeführten massiven Veränderungen und der aus diesem Grunde fehlenden 
Denkmaleigenschaft nicht in die Denkmalliste der Stadt Rheine eingetragen wer-
den sollen. 
 
Das Wohnhaus mit Arztpraxis auf dem Grundstück Hemelter Straße 4 hingegen 
(siehe Lageplan, Anlage 1) ist nach Ansicht der Verwaltung und des Amtes für 
Denkmalpflege in Westfalen durchaus denkmalwert. Aus diesem Grunde ist ein 
formelles Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes NRW zur Ein-
tragung dieses Wohnhauses mit Arztpraxis in die Denkmalliste der Stadt Rheine 
einzuleiten. 
 
Zur Begründung des Denkmalwertes des Gebäudes wird auf die als Anlage 2 bei-
gefügte Stellungnahme des LWL-Amtes für Denkmalpflege in Westfalen vom 27. 
September 2007 verwiesen. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1:  Lageplan 
Anlage 2: Stellungnahme des LWL-Amtes für Denkmalpflege in Westfalen 
 


